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Die Person im Filmschaffen

Die Kunst sei Offenbarung des Vollkommenen durch das Medium
des Unvollkommenen; Kundgabe des Ewiggülfigen im Zeitlichen. So ist
gleichsam Goff das „Was" der Kunsf; der Mensch inmitten seiner
geistigen und handwerklichen Beschränktheit bestimmt das „Wie". Daraus
ergibt sich zweierlei : die Kunst als solche trägt ihre Notwendigkeit in
sich unabhängig vom Künstler; dieser verkörpert die Verwandtschaft mit
der-Vollkommenheit nur so weit, als er sich wieder als ihr Diener
betätigt. Der Künstler ist somit Werkzeug und Meister der beständigen
Werfe in einem. Er befreit sich zwar selbst durch sein Werk, dieses
erhält, aber seinen ästhetischen und ethischen Werf durch seine Kraft, die
Befreiung auf andere Menschen zu übertragen. Das Zeitlose, Uberpersönliche

als Ziel aller Kunst ist so umfassend und stark, dass selbst der
Böse immer wieder gegen seine Absicht zum Zeugen des Guten werden

kann.
Auch im Film ist der Künstler — der Autor, der Regisseur, der

Darsteller — nur Werkzeug. (Dass viele Filme keine Kunst darstellen, stössf
die grundlegenden Überlegungen nicht um.) Doch verfällt in diesem
Gebiet das Publikum mehr als in jeder andern Kunstgattung einem
Irrtum, um nicht zu sagen, den Machenschaffen geschäftstüchtiger
Kunstagenten. Zugegeben; hier tritt die Gestalt des Darstellers besonders
lebendig, körperlich an den Kunstgeniessenden heran ; Grossaufnahmen
auf der Leinwand ersetzen und steigern die Wirkung der plastischen
Gegenwart, die dem Menschen auf der Bühne beschieden ist. Wird in
einem Film nicht nur die Virtuosität der Darstellung, sondern auch die
Schönheit der leiblichen Beschaffenheit (etwa als Sex appeal) als künst-
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